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Die Landwirtschaftszonen nach dem aargauischen Gesetzesentwurf

zu den bundesrechtlichen Bestimmungen iiber das landwirtschaftliche

Bodenrecht und die Landwirtschaftszonen

vom 22. September 1956

Dr. Jorg Ursprung, Direktionssekretir, Suhr

I. Vorbemerkung

Der durchschnittliche Verlust an wertvollstem Kul-
turland fiir Wohn- und Industriebauten, fiir Flug- und
Sportplitze, fiir Strassen und Kraftwerke usw. wird
gegenwiirtig in der Schweiz auf rund 2000 ha (20 km?)
pro Jahr geschitzt. Man kann annehmen, dass im Kan-
ton Aargau allein rund 10 % davon, also rund 200 ha
pro Jahr fiir eine frithere oder spitere Zweckentfrem-
dung veridussert werden. Ein Ende dieser Entwicklung
ist nicht abzusehen.

Durch diesen grossen Bedarf wird der landwirt-
schaftlich nutzbare Boden immer mehr zur Mangel-
ware, und zwar zu einer unersetzlichen Mangelware;
denn die Moglichkeiten, durch Drainagen, Rodungen
usw. weiteres Kulturland zu gewinnen, sind bei uns
weitgehend ausgeschopft. Wissenschaft und Praxis ver-
suchen, dem Kulturlandschwund dadurch zu steuern,
dass der verbleibende, landwirtschaftliche Boden durch
rationelle Bearbeitung intensiver ausgeniitzt werden
kann. Intensivere und rationellere Bodenbearbeitung
allein fiithren aber nicht zum Ziel. Wo viele Menschen
auf engem Raum zusammen sein miissen, wo jeder
leben will und leben soll, werden gesetzliche Vor-
schriften nétig, die das Nebeneinanderleben regeln.
Eine Gesetzgebung auf dem Gebiet des Bodenrechts
muss vor allem einmal anstreben, dass mit dem Boden
haushilterisch umgegangen wird. Wir miissen zur Scholle
Sorge tragen, wenn wir die Grundlagen fiir unsere Er-
nihrung erhalten, wenn wir insbhesondere internatio-
nale Verwicklungen, die uns vor Importen aus dem
Ausland abschniiren, heil iiberstehen wollen. Sodann
ist dafiir zu sorgen, dass ein tiichtiger Bauernstand be-
stehen bleibt. Dies ist nur unter dem Gesichtswinkel
der Erndhrung allein notwendig. Es ist dies vor allem
ein Gebot staatspolitischer Klugheit. Schliesslich ist
darnach zu trachten, dass der Boden nicht zu teuer
wird. Thn zu eigen zu haben, soll nicht das Privileg der
kapitalkriftigen Bevilkerungsschichten sein. Teure
Bodenpreise wirken sich auch auf die Lebenskosten
verteuernd aus. Es hat sich nun gezeigt, dass das rapide
Ansteigen der Bodenpreise nicht nur eine Folge der
grossen Nachfrage war, sondern vor allem auch auf die
zum Teil hemmungslose Bodenspekulation zuriickzu-
fithren ist.

Im Hinblick auf die oben umschriebene Entwick-
lung sahen sich der aargauische Grosse Rat und der
Regierungsrat veranlasst, dem Volk ein Gesetz zu den

bundesrechtlichen Bestimmungen iiber das landwirt-
schaftliche Bodenrecht und iiber die Landwirtschafts-
zonen vorzulegen. In der Abstimmung vom 18. Ne-
vember 1956 wurde die Vorlage vom Souverin ver-
worfen. Trotz dieses Entscheides ist das Bodenproblem
aktuell geblieben, und es gehort nicht nur im Kanton
Aargau, sondern auch in der ganzen Schweiz zu einem
der brennendsten. Der Entwurf sah in seinem II. Ab-
schnitt die Schaffung von Landwirtschaftszonen vor.
Weil damit in gesetzgeberischer Hinsicht Neuland be-
treten worden wire, rechtfertigt es sich, das Problem
hier zu beleuchten.

II. Der Entwurf
§ 4 des Gesetzesentwurfes hatte folgenden Wortlaut:

§ 4
Zweck, Folgen, Anmerkung im Grundbuch

Zur Erhaltung der Landwirtschaft, zur Bekdmpfung der
Bodenspekulation sowie zur Forderung der Orts- und Regional-
planung kann der Grosse Rat auf Antrag der Einwohnergemeinde-
versammlung fiir einzelne Gemeinden Landwirtschaftszonen fest-
legen, Die beteiligten Grundeigentiimer sind anzuhéren. Durch
offentliche Auflage ist ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Ein-
wendungen geltend zu machen.

In den Landwirtschaftszonen diirfen nur land- und forstwirt-
schaftliche Bauten erstellt werden. Der Regierungsrat kann aus
wichtigen Griinden Ausnahmen bewilligen.

Bei der Ausrichtung von Bodenverbesserungsbeitrigen wer-
den die maximalen Subventionen im Rahmen der geltenden Vor-
schriften nur ausgerichtet, wenn Landwirtschaftszonen geschaffen
werden.

Die Landwirtschaftszonen diirfen sich nicht auf Liegen-
schaften erstrecken, die voll baureif sind.

Landwirtschaftliche Liegenschaften und Heimwesen kénnen
innerhalb oder ausserhalb der Landwirtschaftszonen liegen.

Die Zugehorigkeit zur Landwirtschaftszone ist im Grund-
buch anzumerken.

Schon im ersten Satz dieses Paragraphen wird klar
gesagt, wem man mit den Landwirtschaftszonen dienen
wollte. In erster Linie ging es um die Erhaltung der
Landwirtschaft. Weil das Bodenpreisproblem unab-
dingbar mit der Erhaltung eines gesunden Bauern-
standes zusammenhingt, war auch dafiir zu sorgen,
dass die Bodenpreise nicht durch die Bodenspekula-
tion in die Hohe getrieben werden. Der Regierungsrat
fithrte in seiner Botschaft vom 10. Juni 1955 (S. 17)
zu diesen Problemen u. a. folgendes aus:



Die Bodenpreise richten sich nach Angebot und Nachfrage.
Es ist ein schwieriges Unterfangen, mit den Mitteln des Rechts
entgegen dem Gesetz von Angebot und Nachfrage die Boden-
preise tief halten zu wollen. Aussicht auf Erfolg in der Bekdamp-
fung der Bodenspekulation besteht nur, wenn man versucht, das
Uebel an der Wurzel zu packen, d. h. wenn man durch ent-
sprechende Bauverbote auf lange Sicht zum vornherein ver-
hindert, dass bei den Eigentiimern von rein landwirtschaftlichen
Grundstiicken iiberhaupt die Hoffnung aufkommt, ihr Land
werde spiter einmal baurcif. Die Landwirtschaft kann im schwei-
zerischen Mittelland nur erhalten werden, wenn ihr Boden zur
Verfiigung steht, dessen Preis nicht durch vage, spekulative
Ueberlegungen mit Bezug auf eine zukiinftige Ueberbaubarkeit
in die Hohe getrieben wird. An der Bekimpfung solcher speku-
lativer Preissteigerungen sind landwirschaftliche und nichtland-
wirtschaftliche Kreise in gleichem Masse interessiert. Derartige
Landwirtschaftszonen mit generellen Bauverboten bediirfen je-
doch einer besonderen gesetzlichen Grundlage (BGE 76, 1, 335
betr. Gemeinde Ennetbaden, sowie 76, I, 427). Durch den Ent-
wurf soll deshalb eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

In einem Industriestaat vermag ein lindliches Bo-
denrecht seinen Zweck nur zur erfiillen, wenn es auch
die nichtlandwirtschaftliche Seite, nimlich die bau-
liche Entwicklung der Gemeinden und Regionen, iiber-
haupt des ganzen Landes, im Auge behilt. Dasselbe
trifft sinngemiss auch auf die Orts-, Regional- und
Landesplanung zu. Planungen, die einseitig den Bau
von Verkehrsverbindungen und die bauliche Eintei-
lung der Ortschaften und Regionen in Wohn- und In-
dustriezonen usw. verfolgen, ohne der Landwirtschaft
den nétigen Lebensraum einzuridumen, sind unvoll-
stindig und miissen sich, auf die Dauer gesehen, nach-
teilig auswirken.

Es war somit zweifellos richtig, dass die Landwirt-
schaftszonen des Entwurfes auch die Férderung der
Orts- und Regionalplanung im Auge hatte. Wie sich
der Gesetzgeber die Landwirtschaftszonen in der Praxis
vorstellte, geht wiederum aus den Botschaften vom
10. Juni 1955 und vom 14. Juli 1956 hervor. Es wird
dort angefiihrt, dass die Landwirtschaftszonen ein taug-
liches Mittel darstellen, um die Orts- und Regional-
planungen zu férdern, dass sie einer baulich verniinf-
tigen Entwicklung der Gemeinden Vorschub leisten
und die wirtschaftlich schidliche Streubauweise ver-
hindern werden. Dabei hatten sie niemals den Sinn,
eine gesunde bauliche Entfaltung der Gemeinden zu
verhindern oder zu erschweren. Wortlich wird in der

Botschaft vom 10. Juni 1956 folgendes ausgefiihrt:

...In Zukunft wird deshalb unterschieden werden miissen
zwischen
voll baureifem Land,
Liegenschaften in der Uebergangszone,
Liegenschaften in der Landwirtschaftszone.

Die Uebergangszone wird dabei automatisch alles nicht voll
baureife Land ausserhalb der Landwirtschaftszone umfassen. Auf
landwirtschaftliche Liegenschaften in der Uebergangszone ist das
landwirtschaftliche Bodenrecht einschliesslich des Einspruchs-
verfahrens anwendbar. Dagegen steht dort gleich wie bisher
kein generelles kantonales Verbot der Ueberbauung entgegen:
die Uebergangszone muss deshalb im Gesetz nicht ausdriicklich

erwihnt werden. Einsprachen gegen Verkidufe in der Ueber-
gangszone diirfen nicht erfolgen, wenn der Kiufer die Liegen-
schaft selbst iiberbauen oder gewerblich oder industriell aus-
niitzen will, sofern die Liegenschaft sich dafiir eignet. Die Frage
der Eignung zur Ueberbauung im konkreten Einzelfall wird sich
nach wie vor nach dem Baupolizeirecht der Gemeinden richten.
Nach dem Gemeinderecht entscheidet sich insbesondere, ob die
Gemeinde bei Bauvorhaben ausserhalb des iiberbauten Gemeinde-
gebietes zur Lieferung von Wasser, Gas und Elektrizitit sowie
zur Ausfithrung der entsprechenden Kanalisationsarbeiten ver-
pflichtet ist; das Bundesgericht hat im Urteil vom 21. Ok-
tober 1953 in Sachen Richner-Wey und Birtschi-Richner gegen
Gemeinderat Lenzburg und Regierungsrat Aargau es als nicht
willkiirlich erklirt, wenn eine solche Verpflichtung nicht iiber-
nommen wurde, ebenso wurde es als nicht willkiirlich erklirt,
wenn aus polizeilichen Griinden wegen einer ungeniigenden
Regelung der Abwasserverhiiltnisse die Baubewilligung ver-
weigert wurde (BGE 79, I, 230 betr. die Gemeinde Rothrist).
Alle diese Fragen der baupolizeilichen Beschrinkungen der
Ueberbauung werden durch die Einfithrung von Landwirtschafts-
zonen weder im Sinne einer Erschwerung noch im Sinne einer
Erleichterung beriihrt; es wird lediglich die Méglichkeit vor-
gesehen, Landreserven zu schaffen, die von einer Ueberbauung
ausgenommen sein sollen.

Bei der Festlegung der Landwirtschaftszonen ver-
liess der Entwurf gut schweizerischen Boden nicht. Die
Zonen sollten nicht vom Kanton diktiert, sondern pri-
mir von der Einwohnergemeindeversammlung fest-
gelegt werden. Durch offentliche Auflage war den Be-
troffenen Gelegenheit zu geben, ihre Einwendungen zu
erheben.

Die Landwirtschaftszonen wiren durch den Grossen
Rat zu sanktionieren gewesen. Es wire damit eine
dhnliche Regelung wie in bezug auf die Gemeindebau-
vorschriften (§ 104 EG zum ZGB) getroffen worden.

In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass mit
grossen Offentlichen Beitrdgen zusammengelegte und
firr die landwirtschaftliche Bewirtschaftung erschlos-
sene Grundstiicke nicht nur gewinnbringend verkauft,
sondern iiberbaut wurden. Man muss die betriibliche
Feststellung machen, dass gewisse Giiterregulierungen
der Streubauweise Vorschub geleistet haben und damit
das Gegenteil dessen bewirkten, was man mit ihnen
bezweckt hatte. Der Entwurf sah deshalb vor, dass bei
der Ausrichtung von Bodenverbesserungsheitrigen die
maximalen Subventionen im Rahmen der geltenden
Vorschriften nur ausgerichtet werden sollten, wenn die
Landwirtschaftszonen geschaffen wurden. Damit hitte
man es in der Hand gehabt, eine Wiederholung von
Fillen, wie sie oben beschrieben wurden, zu vermeiden.
Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass sich der
ablehnende Entscheid des Volkes nicht gegen diese
Bestimmung gerichtet hat; denn kein objektiv denken-
der Biirger kann im Ernst eine gesetzliche Massnahme
ablehnen, die letzten Endes eine Zweckentfremdung
von mit o6ffentlichen Beitrigen geschaffenen Boden-
verbesserungswerken verhindern will. Es wird deshalb
bei kiinftigen Bodenverbesserungen zu priifen sein, ob
nicht durch Ortsplanungen die baldige Zweckentfrem-
dung der in die Bodenverbesserung einbezogenen Par-

zellen verhindert werden kann. (Schlu in niichster Nummer)

al



	Die Landwirtschaftszonen nach dem aargauischen Gesetzesentwurf zu den bundesrechtlichen Bestimmungen über das landwirtschaftliche Bodenrecht und die Landwirtschaftszonen vom 22. September 1956

